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Scheidungskosten als außergewöhnliche
Belastung ab 2013
EStG § 33

Ab 2013 bestimmt § 33 Abs. 2 Satz 4 EStG, dass Prozesskosten grund-
sätzlich vom Abzug ausgeschlossen und nur ausnahmsweise steuerlich
anzuerkennen sind, wenn der Stpfl. ohne diese Aufwendungen Gefahr
liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen
Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen könnte. Die
gesetzliche Neuregelung ist eine Reaktion auf die Rechtsprechung des
BFH,1 wonach Kosten eines Prozesses unabhängig von dessen Gegen-
stand aus rechtlichen Gründen zwangsläufig erwachsen und daher bei
der Einkommensteuer als außergewöhnliche Belastung zu berücksichti-
gen sind. Schon davor waren zumindest die Kosten für das eigentliche
Scheidungsverfahren und den Versorgungsausgleich (Zwangsverbund,
§ 623 Abs. 1 ZPO) als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig.2 Die
Finanzverwaltung3 ist nun der Auffassung, dass auch diese Kosten ab
2013 nicht mehr im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen
abziehbar sind. Das FG Rheinland-Pfalz hat nun zu dieser Frage Stellung
genommen.

Sachverhalt

A hatte insgesamt 6.000 Euro Anwalts- und Gerichtskosten im Zu-
sammenhang mit seiner Scheidung. Hierbei entfielen 4.000 Euro auf
die eigentliche Scheidung und den Versorgungsausgleich. Der Rest
der Kosten i. H. von 2.000 Euro betrifft den Zugewinnausgleich sowie
die Unterhaltsregelungen und die Vereinbarung zum Sorgerecht für
die Kinder.

Frage

Kann A die Scheidungskosten als außergewöhnliche Belastung geltend
machen?

1 BFH vom 12.05.2011 (BStBl 2011 II S. 1015); Nichtanwendungserlass durch BMF
vom 20.12.2011 (BStBl 2011 I S. 1286).

2 BFH vom 09.05.1996 (BStBl 1996 II S. 596).
3 OFD Koblenz vom 02.06.2014 – S 2284 A – St 32 3.
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Antwort

Ja, A kann 4.000 Euro der Scheidungskosten als außergewöhnliche
Belastung geltend machen.

Begründung

Nach Auffassung des FG Rheinland-Pfalz4 hat der Gesetzgeber5 mit
der Verschärfung der Abzugsvoraussetzungen in § 33 Abs. 2 Satz 4
EStG lediglich die für zu weitgehend erachtete neue Rechtsprechung
des BFH1 aus dem Jahr 2011 korrigieren und die bis dahin geltende
Rechtslage wiederherstellen wollen, nach der die unmittelbaren
Kosten eines Scheidungsprozesses stets als außergewöhnliche Belas-
tung abzugsfähig waren.

Dieser Auffassung ist m. E. uneingeschränkt zuzustimmen, zumal es
auch einerseits – entsprechend § 33 Abs. 2 Satz 4 EStG – existenziell
ist, sich aus einer zerrütteten Ehe lösen zu können und andererseits
die Kosten der Ehescheidung aus tatsächlichen Gründen zwangsläufig
entstehen, weil nur ein Gericht die Scheidung aussprechen kann. Aus
dieser rechtlichen Beurteilung folgt dann aber auch, dass die
Scheidungsfolgekosten – wie hier bei A i. H. von 2.000 Euro – ab
2013 (und wie vor der Rechtsprechungsänderung)6 nicht als außerge-
wöhnliche Belastung abzugsfähig sind, weil die Prozesskosten im
Zusammenhang mit den Folgesachen Unterhalt, Ehewohnung und
Haushalt, Güterrecht, Sorgerecht und Umgangsrecht nicht als
zwangsläufig i. S. des § 33 EStG anzusehen sind. Hier könnte sich
(anstatt einer Verhandlung auf Antrag eines Ehepartners im Rahmen
des Zwangsverbundes) auch kostengünstiger außergerichtlich geei-
nigt werden.

Gegen das Urteil des FG Rheinland-Pfalz ist Revision7 eingelegt
worden; m. E. ist aber nicht davon auszugehen, dass der BFH von der
Auffassung des FG Rheinland-Pfalz abweichen wird. A kann daher
4.000 Euro der Scheidungskosten als außergewöhnliche Belastung
geltend machen.

Verfasser: Finanzwirt Christian Weber, Rothenbach

4 FG Rheinland-Pfalz vom 16.10.2014 4 K 1976/14. So auch FG Münster vom
21.11.2014 4 K 1829/14 E.

5 BR-Drucksache 302/12.
6 BFH vom 30.06.2005 (BStBl 2006 II S. 491).
7 Az. des BFH: VI R 66/14.
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